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An alle 

Vereinsmitglieder

Eltern und Erziehungsberech�gte

● Änderung der Bankverbindung ● Umstellung auf jährliche Zahlungsweise
● Beitragsstabilität bei jährlicher Zahlungsweise

Liebe Vereinsmitglieder, liebe Eltern und Erziehungsberech�gte,

die Lauenburger Sport- Vereinigung steht seit 80 Jahren für Gesundheit und Fitness.

Erfolgreich haben wir uns seit 2019 gegen eine Beitragserhöhung gestemmt und konnten Leistungs- und

Breitensport verlässlich anbieten. Leider sind auch wir von den steigenden Kosten betroffen. Insbeson-

dere hohe Bankgebühren, die trotz mehrfacher Gespräche nicht verhandelbar waren, treffen uns direkt. 

1. Änderung der Bankverbindung zum 01.06.2026
• Um die Bankgebühren zu senken und mehr Mi0el direkt in den Sport fließen zu lassen, wechseln

wir unsere Bankverbindung.  Ab dem 01. Juni 2026 werden alle Mitgliedsbeiträge über unser

neues Vereinskonto bei der Raiffeisenbank e.G. Lauenburg eingezogen. 

2. Umstellung auf jährliche Zahlungsweise
• Um die Verwaltungskosten zu senken und 

• Euch eine Ersparnis von € 36,00 zu sichern, werden wir kün6ig die Mitgliedsbeiträge 

standardmäßig einmal jährlich (zum 01. Januar eines Jahres) einziehen. 

Was müsst ihr diesbezüglich tun? Grundsätzlich nichts !
Euer  bestehendes  SEPA-Lastschri6mandat  bleibt  weiterhin  gül;g.  Wir  stellen  die  Abbuchung  im

Hintergrund automa;sch auf das neue Konto um. Widerspruchsrecht: Solltet Ihr mit der Umstellung auf

den  jährlichen  Einzug  nicht  einverstanden sein,  besteht  die  Möglichkeit,  diesem  Vorgehen  zu

widersprechen. Bi0e teilt uns dies  innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt dieses Schreibens per E-Mail

mit, an : verwaltung@lauenburger-sv.de. 

Gemeinsam sorgen wir dafür, dass unser Vereinsleben weiterhin bunt und leistungsstark, familien-

freundlich und a0rak;v bleibt. Wir freuen uns auf weitere 80 Jahre mit Euch und stehen für Rückfragen 

gern zur Verfügung.

Mit sportlichen Grüßen

Andrea Rickmann

Vorsitzende - 

Lauenburger Sport-Vereinigung e. V.

Lauenburg, 01.03.2026
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§ 1 ● Grundsatz
Die Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Vereinssatzung. Sie beinhaltet die Festsetzungen

der von den Mitgliedern zu zahlenden Beiträge, Umlagen und Gebühren. Sie regelt die Beitrags-

und Umlagen-Verpflichtung der Mitglieder. Sie triC Regelungen zur Beitragsermäßigung und ge-

gebenenfalls zu Beitragsfreistellungen.

Die Beitragsordnung kann satzungsgemäß vom Gesamtvorstand des Vereins beschlossen und ge-

ändert werden.

§ 2 ● Allgemeine Beiträge
Der Gesamtvorstand hat zuletzt folgende z.Zt. gül;ge Mitgliedsbeiträge beschlossen:

Beitragsgruppe

Mit Nachweis *
Jährlich Monatlich ¼ Jährlich

Minderjährig €  8,50 Mon = € 102,00/ J € 11,50 = € 138,00/ J € 10,50 = € 126,00/ J

Schüler / Studenten* €  8,50 Mon = € 102,00/ J € 11,50 = € 138,00/ J € 10,50 = € 126,00/ J

Erwachsene € 15,50 Mon = € 186,00/ J € 18,50 = € 222,00/ J € 17,50 = € 210,00/ J

Ehepaare € 26,50 Mon = € 318,00/ J € 29,50 = € 354,00/ J € 28,50 = € 342,00/ J

Familien € 29,00 Mon = € 348,00/ J € 32,00 = € 384,00/ J € 31,00 = € 372,00/ J

Senioren (ab 65) € 11,50 Mon = € 138,00/ J € 14,50 = € 174,00/ J € 13,50 = € 162,00/ J

Senioren- Ehepaare € 20,00 Mon = € 240,00/ J € 23,00 = € 276,00/ J € 22,00 = € 264,00/ J

Passiv €  7,00 Mon =  €   84,00/ J € 10,00 = € 120,00/ J € 09,00 = € 108,00/ J

Sozialbetrag * € 10,00 Mon = € 120,00/ J € 13,00 = € 156,00/ J € 12,00 = € 144,00/ J

Freiwi. Sozialdienst * 0,00 0,00 0,00

Ehrenmitglieder * 0,00 0,00 0,00

Passive Mitglieder sind diejenigen, die nicht als Teilnehmer am Übungs-, Trainings- und Spielbe-

trieb teilnehmen und keine sons;gen Kursangebote nutzen. Als Familie gelten Elternteile, Ehe-

leute oder auch eheähnliche Wohngemeinscha6en (Partnerscha6en) mit ein oder mehr Kindern 

bis 18 Jahren, Schülern, Studenten und Azubis.

§ 3 ● Abteilungsbeiträge
Abteilungen können durch Beschluss der Abteilungsversammlung gesonderte Abteilungsbeiträge

zur Deckung von Mehrausgaben erheben, die zusammen mit den Mitgliedsbeiträgen durch die 

Geschä6sstelle abgebucht werden. Derzeit bestehen folgende monatliche Abteilungsbeiträge:

Trampolin € Handball € Fußball €

Erwachsene 3,90 2,50 1,00

Kinder /  Jugendliche 2,90 0,50

Für besondere Sportangebote (Sportkurse, Reha- und Präven;onsprogramme etc.) können die 

Abteilungsvorstände mit Zus;mmung des Vereinsvorstands gesonderte Gebühren erheben.
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§ 4 ● Gebühren
Bei Aufnahme in den Verein wird eine einmalige Aufnahmegebühr in Höhe eines Monatsbeitrags 

erhoben. Anfallende Bankgebühren (z. B. bei Rückbuchungen) werden in Rechnung gestellt.

Für Mahnungen oder Kündigungen wird je Schreiben eine pauschale Gebühr von € 5 erhoben.

§ 5 ● Fälligkeiten
Der Mitgliedsbeitrag wird mi0els SEPA- Lastschri6verfahren einmal jährlich zum 01. Januar vom

Girokonto abgebucht. Bei monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Zahlweise erfolgt die Ab-

buchung zum Beginn des jeweiligen Beitragszeitraums. Mitglieder, die nicht am Abbuchungsver-

fahren teilnehmen, haben ihre Beiträge bis spätestens 01. eines jeden Monats auf das Vereins-

konto zu entrichten (Bringschuld).

§ 6 ● Anträge und Mi9eilungspflicht
Die ermäßigten Beitragssätze müssen in der Geschä6sstelle beantragt und mit entsprechenden 

Unterlagen nachgewiesen werden. Sie gelten erst nach dem Einreichen der Unterlagen. Die Mit-

glieder sind verpflichtet Änderungen der persönlichen Daten, insbesondere der Anschri6 und der

Bankverbindung, umgehend mitzuteilen.

Ein Mitglied kann eine Beitragsermäßigung oder eine Beitragsfreistellung beantragen, wenn da-

für besondere Gründe vorliegen. Ob die von dem Antragsteller genannten Gründe im konkreten 

Einzelfall eine Beitragsvergüns;gung rechQer;gen, entscheidet der Vorstand nach eigenem Er-

messen.

§ 7 ● Datenschutz
Die Beitrags-, Gebühren- und Umlagen-Erhebung erfolgt durch Datenverarbeitung. 

Die personengeschützten Daten der Mitglieder werden nach den Bes;mmungen des Bundesda-

tenschutzgesetzes gespeichert.

§ 8 ● Vereinskonten
Die Mitgliedsbeiträge, Umlagen und Gebühren können auf folgendes Vereinskonto eingezahlt 

werden:

Bank:  Raiffeisenbank e.G. Lauenburg

BIC:    GENODEF1RLB

IBAN: DE44 230 631 29 0000 2936 10

Die Gläubiger- ID der Lauenburger Sport- Vereinigung e.V.  lautet :  DE33 ZZZ0 000 078 0031.

§ 9 ● Inkra@treten
Diese Beitragsordnung tri0 durch Beschluss des Gesamtvorstands vom 01.03.2026 per sofort in 

Kra6.
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